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V

Vorwort

An wen richtet sich das Buch?

1. Studierende der Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Fachhochschulen:

Für sie ist das Buch als Einführung im Bachelorstudium konzipiert. Es verbindet die beiden zentralen
Ausbildungsinhalte der Buchführung und Bilanzierung integrativ. Dabei wird ein besonderes Au-
genmerk auf ein Verständnis der Funktionsweise des Rechnungswesens gelegt. Der im Teil Buch-
führung verfolgte prozessorientierte Ansatz hilft besser als der in den meisten Lehrbüchern vorherr-
schende rein bilanzorientierte Ansatz, jungen Studierenden ein Verständnis für die Verzahnung der
betrieblichen Abläufe einerseits und deren Abbildung durch das Rechnungswesen andererseits zu
vermitteln. Dagegen gibt der Teil Jahresabschluss eine Einführung in die Grundfragen der Bilanzie-
rung nach der Systematik der Bilanz. Dabei werden auch die zunehmend wichtigen Themen der Bi-
lanzierung nach internationalen Rechnungslegungsregeln sowie der Konzernrechnungslegung be-
handelt.

Studierende mit den Schwerpunkten Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Controlling oder Fi-
nanzen benötigen im Anschluss die Vertiefung. Das vorliegende Buch ist so geschrieben, dass die
notwendigen Schnittstellen für einen vertiefenden Einstieg in die Gebiete »Jahresabschluss und Jah-
resabschlussanalyse« gelegt werden. Es ist insofern als einführende Ergänzung zum Lehrbuch »Jah-
resabschluss und Jahresabschlussanalyse« gedacht, das aktuell in der 26. Auflage vorliegt.

2. Studierende anderer Disziplinen wie Recht, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften:

Keine Disziplin kommt mehr ohne wirtschaftliches Grundwissen aus. Das informatorische Funda-
ment betriebswirtschaftlichen Denkens ist das Rechnungswesen. Eine solide Einführung in das be-
triebliche Rechnungswesen ist für jeden Studierenden mit späterem Bezug zur wirtschaftlichen Pra-
xis unverzichtbar. Das vorliegende Lehrbuch ist so konzipiert, dass es über die Buchhaltungstechnik
hinaus jeweils die materiellen Fragen der Bilanzierung in die Buchhaltungssystematik integriert und
sich in eigenen Kapiteln dem gesamten Rechnungswesen in knapper und verständlicher Form wid-
met. Es deckt die Grundzüge des Rechnungswesens so weit ab, wie es für einen soliden Einblick für
Studierende anderer Disziplinen und für Studierende von Bachelor-Programmen auch im wirt-
schaftswissenschaftlichen Bereich mindestens erforderlich ist.

3. Teilnehmer an Vorbereitungskursen auf die Bilanzbuchhalterprüfung 
und das Steuerberaterexamen:

Buchführung steht naturgemäß im Mittelpunkt der Ausbildung zum Bilanzbuchhalter. Für den Steu-
erberater ist die Buchführung ein zentraler Bestandteil. Das vorliegende Lehrbuch ist in einem De-
taillierungsgrad geschrieben, der für die Vermittlung der Grundzüge von Buchführung und Bilanzie-
rung für beide Bereiche adäquat ist. Dass die besonderen steuerlichen Aspekte für die Bilanzbuch-
halterprüfung und das Steuerberaterexamen der Vertiefung bedürfen, ist selbstverständlich.
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4. Auszubildende in kaufmännischen Berufen:

Auszubildende in kaufmännischen Berufen haben im Rahmen ihrer Abschlussprüfung auch das
Teilgebiet »Rechnungswesen« zu absolvieren. Leider wird dieses Teilgebiet von vielen Auszubil-
denden als technokratische Pflichtübung gering geschätzt. Das vorliegende Lehrbuch hat – wie er-
wähnt – als besonderes Anliegen die Integration von materiellen Bilanzierungsfragen und Buchhal-
tungssystematik. Außerdem führt es in die wesentlichen Bestandteile des Rechnungswesens und des
Jahresabschlusses im Besonderen ein. Es ist deshalb auch ein Anliegen des Buches, Auszubildenden
kaufmännischer Berufe ein Lehrwerk an die Hand zu geben, das ihnen jenseits von bloßer Buchfüh-
rungstechnik einen Einstieg in die materiellen Fragen des Rechnungswesens ermöglicht und damit
Freude an diesem wichtigen Teilgebiet kaufmännischen Denkens erzeugt.

5. Teilnehmer an Weiterbildungsprogrammen:

Immer bedeutsamer wird das Management-Training für Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwal-
tung, sei es in Form von curricularen Programmen wie MBA-Programmen, spezialisierten Zertifi-
zierungs-Programmen oder sei es in Form von Management-Seminaren. Ziel solcher Lehrprogram-
me ist es, Führungskräften mit nicht wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund das Grundmuster
wirtschaftlichen Denkens zu vermitteln. Das vorliegende Lehrbuch kann auch hier als Einführung in
die Denkweise des Rechnungswesens verwendet werden.

Aufbau des Buches

Heute wird das Verständnis für die Funktionsweise des Rechnungswesens, den Aufbau und Inhalt
eines Jahresabschlusses in weiten Bereichen des Wirtschaftslebens als selbstverständlich vorausge-
setzt. Dieses Buch vermittelt im ersten Teil (Kapitel 1 bis 4) die grundlegenden Kenntnisse des
Aufbaus und der Funktionsweise des betrieblichen Rechnungswesens. Der zweite Teil (Kapitel 5
bis 13) behandelt die Erfassung der typischen betrieblichen Vorgänge im Rechnungswesen. Der
dritte Teil (Kapitel 14 bis 25) ist der Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses gewidmet. Da-
bei wird zunächst die Rechnungslegung unter Beachtung der relevanten Vorschriften des Handels-
und Steuerrechts behandelt. In Kapitel 22 erfolgt eine Einführung in die Bilanzierung nach interna-
tionalen Regeln. Kapitel 23 führt in die Konzernrechnungslegung ein. Kapitel 24 stellt die wesent-
lichen Vorschriften über Prüfung, Offenlegung und Enforcement dar. Im abschließenden Kapitel 25
wird schließlich auf die Grundlagen der Bilanzanalyse eingegangen. Anhand vieler Fallbeispiele
werden alle wichtigen Geschäftsvorfälle und deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss praxis-
gerecht verständlich gemacht.

Anmerkungen zur 8. Auflage

Eine Neuauflage der »Einführung« hat sich als notwendig erwiesen, weil sich erneut das Rech-
nungs- und Bilanzwesen durch Änderungen in den Rechtsgrundlagen und Bilanzierungsstandards
weiterentwickelt hat. Im Bereich der nationalen Bilanzierungs- und Berichterstattungsnormen wur-
den Änderungen eingearbeitet, die sich aus dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrech-
terichtlinie (ARUG II) und der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
ergaben. Ebenso wurden die Ausführungen zum Lagebericht (inkl. nichtfinanzieller Erklärung und
Erklärung zur Unternehmensführung) erweitert. Die für die Inhalte dieses Buches relevanten Ände-
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rungen des nationalen Bilanzrechts und der internationalen Bilanzierungsstandards wurden in die
Neuauflage mit dem Redaktionstermin Januar 2021 eingearbeitet. Damit liegt mit der 8. Auflage
die »Einführung in das Rechnungswesen« auf aktuellem Rechtsstand wieder in einer Form vor, die
das Grundwissen im Rechnungswesen für ein Bachelorstudium vollumfänglich abdeckt.

Zeitgleich mit dieser Neuauflage erscheint in 26. Auflage das weiterführende Lehrbuch »Jahres-
abschluss und Jahresabschlussanalyse - Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche
und internationale Grundlagen - HGB, IAS/IFRS,US-GAAP, DRS« sowie in 18. Auflage das zuge-
hörige Übungsbuch »Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse - Aufgaben und Lösungen«, beide
ebenfalls im Schäffer-Poeschel Verlag.

Das Lehrwerk ist aus langjährigen Erfahrungen mit Einführungskursen in das Rechnungswesen
an der Universität und anderen Institutionen, in der Bilanzbuchhalterausbildung sowie in verschie-
denen Weiterbildungsveranstaltungen entstanden. Auf dem Weg zu einem veröffentlichungsfähigen
Manuskript haben uns viele unterstützt, denen wir herzlich danken. Im Einzelnen gilt unser Dank
den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dr. Maria Assel, Josipa Bagaric M.Sc.,
Dr. Daniel Blab, Christoph Deiminger M.Sc., Natalie Dietrich M.Sc.H., Stefan Gruber M.Sc., Ma-
ximilian Ludwig M.Sc., Dr. Christina Manthei-Geh, Felix Meitinger M.Sc., Christian Reiser M.Sc.,
Christine Reitmaier M.Sc., Nadine Zbiegly M.Sc. und Sebastian Ziegler M.Sc.; Dipl.-Kfm. Simon
Berger MBA danken wir zudem für die technische Unterstützung. Ebenso gilt unser Dank Christoph
Deiminger M.Sc. für die Koordination der Arbeiten am Regensburger Lehrstuhl sowie Josipa Baga-
ric M.Sc. und Christian Reiser M.Sc. für die organisatorische Gesamtleitung der Entstehung dieser
Neuauflage. Besonderer Dank gilt Frau Karola Altenbach für die sekretariatsseitige Unterstützung.
Des Weiteren danken wir den studentischen Hilfskräften Franziska Bachmeier B.Sc., Katharina
Böck, Franziska Gehrig, Christopher Goldbach, Sarah Hetsch, Martin Krieger, Milena Lutter B.Sc.,
Janina Wagner B.Sc., Felix Weinhart B.Sc. und Katharina Zinecker für die vielfältigen Arbeiten zur
Aktualisierung, Formatierung und grafischen Ausgestaltung des Buches. Schließlich danken wir
auch Marita Mollenhauer vom Schäffer-Poeschel Verlag und ihrem Team für die stets hervorragen-
de Zusammenarbeit und Unterstützung.

Augsburg und Regensburg, im Januar 2021

Adolf G. Coenenberg

Axel Haller

Gerhard Mattner
Wolfgang Schultze
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1. Kapitel: Rechnungswesen als Informationsbasis
der Unternehmensführung

Die Unternehmensführung benötigt zur betriebswirtschaftlichen Steuerung des Geschäfts laufen-
de Informationen über die wirtschaftlichen Ergebnisse sowie Vermögen und Kapital. Ihren Kapi-
talgebern schuldet sie Rechenschaft über den wirtschaftlichen Erfolg und das ihrer Disposition
anvertraute Vermögen und Kapital. Das Rechnungswesen, das diese Informationen bereitstellt, ist
deshalb ein zentraler Bestandteil des Managementsystems. 

A. Begriff des Rechnungswesens

Der Begriff »Rechnungswesen«, der dem angelsächsischen Begriff des »accounting« entspricht,
umfasst sämtliche Rechenwerke innerhalb einer Unternehmung, welche die betrieblichen Prozes-
se erfassen, auswerten, steuern und überwachen (Buchner [2005]). Eine solche Abbildung des be-
trieblichen Geschehens erfolgt sinnvollerweise in Zahlen und muss, damit die gewonnene Infor-
mation eine verlässliche Basis für Entscheidungen darstellen kann, systematisch erfolgen. Unter
dem Begriff Rechnungswesen versteht man deshalb allgemein ein System zur quantitativen, vor-
wiegend mengen- und wertmäßigen Ermittlung, Aufbereitung und Darstellung von wirtschaftli-
chen Zuständen in einem bestimmten Zeitpunkt und von wirtschaftlichen Abläufen während ei-
nes bestimmten (meist äquidistanten) Zeitraums (Busse von Colbe [2011]).
Erkenntnisobjekt des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens ist die Einzelwirtschaft, die

in eine »unternehmerische« und eine »betriebliche« Sphäre untergliedert wird. Der unternehmeri-
sche Bereich umfasst dabei das rechtlich selbstständige oder wirtschaftlich einheitliche betriebs-
wirtschaftliche Gesamtsystem, während der betriebliche Bereich nur die Funktionen der Produk-
tionsfaktorenbereitstellung (Beschaffung), der eigentlichen Leistungserstellung (Entwicklung und
Produktion) und der Leistungsverwertung (Absatz) beinhaltet. Innerhalb der betrieblichen Sphäre
erfolgt die Umwandlung der von der Außenwelt bezogenen Güter zu fertigen Erzeugnissen, die in
der Endphase des betrieblichen Leistungsprozesses am Markt gegen Entgelt veräußert werden.
Den Abläufen in der Realgütersphäre der Unternehmen stehen die Vorgänge im Nominalgüter-
bereich (= Zahlungsströme) gegenüber, die entweder durch Realgütertransaktionen direkt ausge-
löst werden oder aber auch rein finanzieller Art sein können und dann kein realgütermäßiges
Äquivalent besitzen. Die Unternehmung ist folglich Bestandteil eines zirkulären Systems von Re-
algüter- und Nominalgüterströmen, wie es Abb. 1.1 darstellt.
Das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen kann folglich als ein spezielles Informations-

system innerhalb einer Unternehmung charakterisiert werden. Die Funktion des betriebswirt-
schaftlichen Rechnungswesen kann vorwiegend als mengen- und wertmäßige Erfassung von öko-
nomisch relevanten Daten über vergangene, gegenwärtige und zukünftige wirtschaftliche Tatbe-
stände und Vorgänge im Betrieb angesehen werden. Weiter soll das Rechnungswesen über zu-
rückliegende, bestehende und zukünftige wirtschaftliche Beziehungen des Unternehmens zu sei-
ner Umwelt sowie der Weitergabe an interne und externe Informationsnutzer berichten. Das
Rechnungswesen ist als Subsystem des übergeordneten Managementinformationssystems in die



1. Kapitel: Rechnungswesen als Informationsbasis der Unternehmensführung4

Gesamtorganisation »Unternehmen« integriert und dient der Unternehmensführung als Instru-
ment zur Steuerung und Überwachung des jeweiligen unternehmerischen Zielerreichungsgrades.
In Erweiterung der traditionellen Betrachtungsweise des Rechnungswesens als ein Abbil-

dungs- und Lenkungsmodell des Gütersystems (Chmielewicz [1973]) kann man ein umfassenderes
Informationsinstrument, für welches der Einbezug zusätzlicher Informationen im Rahmen sog.
sach-, sozial- und potenzialzielbezogener Rechnungen kennzeichnend ist, als Unternehmens-
rechnung bezeichnen (Küpper [1989]). Diese Erweiterung erscheint notwendig, da sich nicht alle
unternehmerischen Ziele auf mengen- und wertmäßige Dimensionen zurückführen lassen (z. B.
ökologische Ziele: green accounting, Sozialziele: social accounting) und die Veränderung aller ent-
scheidungsrelevanten Potenziale einer Unternehmung (z. B. des Humanvermögens) nur durch sol-
che zusätzlichen Informationen erfassbar sind. Mittlerweile werden derartige erweiterte Informa-
tions- und Steuerungsmodelle unter dem Terminus »Balance Scorecard« diskutiert und angewandt
(Kaplan/Norton [2000]).

Innerhalb des Rechnungswesens erfüllt die Buchführung die Aufgabe der Erfassung und Aufbe-
reitung der Zahlenwerte, um sie den unterschiedlichen Teilgebieten des Rechnungswesens für
eine weitere Auswertung zur Verfügung zu stellen. Diese Erfassung erfolgt nach einer systemati-
schen, sachlichen und chronologischen Ordnung, um eine lückenlose Aufzeichnung aller wesent-
lichen Sachverhalte zu gewährleisten und eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Auswertung zu er-
möglichen. In regelmäßigen Abständen (meist einem Jahr) werden diese Informationen innerhalb
des Jahresabschlusses zusammengefasst und so aufbereitet, dass sie auch nach außen präsentiert
werden können. 

Abb. 1.1: Stellung der Unternehmung im Gütersystem 
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Zusammenfassend besteht die Aufgabe der Buchführung in der systematischen, lückenlosen
und chronologischen Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle, d. h. aller in Zahlenwerten festgestell-
ten wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge, also solcher Tatbestände, die zu Veränderungen des
Vermögens oder Kapitals eines Unternehmens führen. Die Aufzeichnungen der Buchführung er-
strecken sich über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens, sie beginnen mit der Gründung
und enden mit der Liquidation des Unternehmens (Eisele/Knobloch [2018]; Wöhe/Kußmaul
[2018]).

B. Funktionen des Rechnungswesens

Aufzeichnungen und Auswertungen von Zahlen über das Betriebsgeschehen sind betriebswirt-
schaftlich von großer Bedeutung, verursachen andererseits aber auch hohen Aufwand. Um die
Notwendigkeit des mit dem Rechnungswesen betriebenen Aufwands zu rechtfertigen, muss die
Frage nach seinem Zweck gestellt werden. Um sich diese zu verdeutlichen, stelle man sich nur
einmal vor, der Eigentümer eines Unternehmens habe keinerlei Informationen über den Ge-
schäftsverlauf! Für ihn stellen sich Fragen wie: Wie viel wurde in der vergangenen Geschäftsperi-
ode umgesetzt? Wie war die Zahlungsmoral der Kunden? Wie haben sich die Preise entwickelt?
Geht der Absatz zurück? Er will wissen, ob er Geld verdient oder verloren hat, ob er Steuern be-
zahlen muss, ob er jemandem Geld schuldet und ob er diese Schulden problemlos begleichen
kann oder ob bald Insolvenz angemeldet werden muss. Zusammengefasst dient das Rechnungswe-
sen der Bereitstellung von Informationen zu folgenden Zwecken:

1. Dokumentationsfunktion:
Zum einen kommt dem Rechnungswesen die Aufgabe zu, alle im Betrieb auftretenden finanz-
und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte zu erfassen, um die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Unternehmens beurteilen zu können. Dem Beteiligten an einem Unternehmen
sollen Informationen bereitgestellt werden (Informationsfunktion). Außerdem dient das Rech-
nungswesen der Ermittlung bestimmter fälliger Zahlungen wie Gewinnausschüttungen, Er-
folgsbeteiligungen (Tantiemen) oder auch Steuern (Zahlungsbemessungsfunktion).

2. Planungsfunktion:
Die Führung eines Unternehmens (bzw. eines Unternehmensteils oder eines Projekts) nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten setzt stets eine an wirtschaftlichen Zielgrößen orientierte
Planung voraus. Jegliches rationale wirtschaftliche Handeln muss sich auf Informationsmate-
rial stützen, das geeignet ist, Entscheidungen auf ihre Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf die
Unternehmensziele hin zu überprüfen. Das dafür notwendige Zahlenmaterial wird vom Rech-
nungswesen bereitgestellt. 

3. Kontrollfunktion:
Da eine Planung ohne spätere Kontrolle wirkungslos ist, muss in der Kontrollfunktion über-
prüft werden, inwieweit das, was tatsächlich eingetreten ist (Ist-Werte), mit dem ursprünglich
vorgesehenen (Soll-Werte) übereinstimmt. Damit kann der Grad der Erreichung der gesteck-
ten Ziele ermittelt und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Im Detail handelt es sich im Rechnungswesen beispielsweise um Aufgabenstellungen, wie die Er-
mittlung des kurzfristigen Betriebsergebnisses in der kurzfristigen Erfolgsrechnung, der Feststel-
lung der Vermögens- und Kapitalstruktur und damit der Dauer der Mittelbindung und Mittelfäl-
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ligkeit etwa zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit, der Wirtschaftlichkeitseinhaltung auf Kosten-
stellen in der Plankostenrechnung, der Preiskalkulation und der Bestimmung von Preisober- und
Preisuntergrenzen in Beschaffung und Produktionsprogrammplanung, Ermittlung der Gewinn-
schwelle in der Break-Even-Analyse, aber auch der Ermittlung von Stärken und Schwächen des
Unternehmens, die langfristig den strategischen Erfolg determinieren.

C. Adressaten und Teilgebiete des Rechnungswesens 

Die verschiedenen Informationen, die vom Rechnungswesen gesammelt und aufbereitet werden,
dienen verschiedenen Personengruppen als Entscheidungsgrundlage. 

I. Adressaten

Ein zentraler Interessent an den im Rechnungswesen gewonnenen Informationen ist der Kreis der
Eigentümer bzw. die Geschäftsleitung. Daneben haben auch andere Gruppen ein Interesse an In-
formationen über das Unternehmen, man spricht von den Stakeholdern des Unternehmens. Es
handelt sich dabei in erster Linie um Anteilseigner, Gläubiger, Kunden, Konkurrenzunternehmen,
Arbeitnehmer und den Fiskus. Das Rechnungswesen sammelt deshalb Informationen für eine
Vielzahl verschiedener Interessenten mit unterschiedlicher Interessenlage. Dabei wird nicht allen
Interessenten die gleiche Art von Information gewährt werden. Es ist deshalb sinnvoll, beim Kreis
der Interessenten in interne und externe zu unterscheiden (vgl. Tab. 1.1).

Das Rechnungswesen dient etwa der Information des Unternehmers selbst. In vielen Unterneh-
men ist die Eigentümerschaft jedoch nicht zwangsläufig mit der Geschäftsführung des Unter-
nehmens verbunden, sondern diese wird an ein Management (z. B. Vorstand einer AG) delegiert,
das dann im Auftrag der Eigentümer (z. B. Aktionäre) das Unternehmen leitet. Dann müssen so-
wohl Management einschließlich der Aufsichts- und Mitbestimmungsorgane sowie Kapitalgeber
Informationen über den Geschäftsverlauf erhalten. 
Das Management muss mit diesen Informationen das Unternehmen steuern. Die Eigentümer

treffen auf Basis dieser Informationen ihre weiteren Anlageentscheidungen, ob sie ihr Kapital
weiterhin dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für potenzielle Investoren und
somit auch für Finanzanalysten, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie in Zukunft Antei-

Externe Interessenten Interne Interessenten

Eigentümer (Kapitalgeber)
Gläubiger
Mitarbeiter
Staat/Aufsichtsbehörden
Gesellschaft
Konkurrenz
Lieferanten
Kunden

Eigentümer (Unternehmer)
Geschäftsführung
Beirat/Aufsichtsrat
Arbeitnehmervertreter (z. B. Wirtschaftsausschuss)

Tab. 1.1: Interessenten an Informationen des Rechnungswesens
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le des Unternehmens erwerben sollten. Ein Anleger ist daran interessiert, seine begrenzten Mittel
so einzusetzen, dass er den Einkommensstrom daraus maximieren kann. Dazu benötigt er Infor-
mationen über voraussichtliche Ausschüttungsbeträge, Stabilität und Sicherheit des Engagements
sowie über mögliche Wertsteigerungspotenziale.
Diesen externen Kapitalgebern wird mit dem Jahresabschluss und in manchen Fällen mit

weiteren unterjährigen Veröffentlichungen, wie der Zwischenberichterstattung und der Ad-hoc-
Publizität, die Möglichkeit gegeben, sich über den Geschäftsverlauf zu informieren.
Auch aktuelle oder potenzielle Gläubiger haben ein Interesse daran, sich über die Lage des

Unternehmens zu informieren. Sie werden sich dafür interessieren, ob Zins- und Tilgungszahlun-
gen betragsmäßig und termingerecht beglichen werden können. Als weiterer Punkt wird die Haf-
tungssubstanz im Insolvenzfall interessant sein. Insbesondere im Falle einflussreicher Großkredit-
geber wird sich zwar deren Möglichkeit der Informationsbeschaffung nicht auf die publizierten
Informationen beschränken, jedoch stellt auch hier der Jahresabschluss ein zentrales Informati-
onsinstrument dar.
Auch für Kunden, insbesondere Großkunden, sind Informationen über die Lage des Unterneh-

mens von großer Bedeutung, besonders wenn sie durch langfristige Verpflichtungen aneinander-
gebunden sind. Neben Service- und Reparaturleistungen sind hier vor allem langfristige vertragli-
che Einbindungen in den Wertschöpfungsprozess über ein Outsourcing von bestimmten Leistun-
gen relevant. Für Lieferanten gilt dies entsprechend auch, wobei diese meist auch gleichzeitig
Gläubiger des Unternehmens sind. Der Fiskus als Gläubiger von Steuern hat grundsätzlich die
gleichen Informationsbedürfnisse wie die anderen Gläubiger. Sein Interesse richtet sich primär
auf die Steuerbilanz, die als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung dient.

Arbeitnehmer und ihre Vertreter, die Gewerkschaften, sind unter dem Aspekt der Einkom-
mens- und Arbeitsplatzsicherheit an Informationen über die gegenwärtige und zukünftige Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage interessiert. Auch die allgemeine Öffentlichkeit wird auf dieser
Grundlage am Bestand des Unternehmens interessiert sein, ebenso wie die Konkurrenz an Infor-
mationen über das Unternehmen interessiert ist, wobei diese sich vor allem über die Zukunftsaus-
sichten von Wettbewerbern informieren wollen. 

II. Teilgebiete

Die dargestellten verschiedenen Personenkreise haben unterschiedliche Informationsinteressen,
die mit Hilfe des Rechnungswesens befriedigt werden sollen. Dabei muss sowohl unter dem As-
pekt der Wirtschaftlichkeit als auch der Vertraulichkeit das Ausmaß an Informationen, welche ei-
nerseits erfasst und andererseits wieder nach außen kommuniziert werden sollen, begrenzt wer-
den. Aus der Verschiedenheit der Aufgaben und Interessenten hat sich eine Einteilung des be-
trieblichen Rechnungswesens in internes- und externes Rechnungswesen entwickelt. Beide
Richtungen stehen miteinander in engem Zusammenhang und verwenden teilweise das gleiche
Zahlenmaterial mit unterschiedlicher Zielsetzung (vgl. Abb. 1.2).
Diese Aufteilung erfolgt, um die Unterschiedlichkeit der Adressaten und die damit verbunde-

nen unterschiedlichen Rechnungszwecke herauszustellen (Schneider [1994]). Internes- und exter-
nes Rechnungswesen dienen beide der Bereitstellung von Informationen, aber mit unterschiedli-
cher Zielsetzung. Das interne Rechnungswesen dient in erster Linie der Unternehmenssteuerung
durch Planung und Kontrolle im Kontext der Funktionen Entscheidungsunterstützung und Ver-
haltenssteuerung. Im externen Rechnungswesen dominiert dagegen die Dokumentationsfunktion
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bzw. die Informationsfunktion (Entscheidungsunterstützung v. a. bei IFRS). In diesem Sinne soll
im externen Rechnungswesen eine möglichst genaue Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage erfolgen. Während das interne Rechnungswesen ausschließlich an die Geschäftsleitung
gerichtet ist, wendet sich das externe Rechnungswesen primär an externe Adressaten des Unter-
nehmens. Dabei stellen die Kapitalgeber die zentralen Adressaten der veröffentlichten Informatio-
nen dar. Besonders im internationalen Kontext werden diese primär bei der Zusammenstellung
der Informationen in den Vordergrund gerückt, wobei von der These ausgegangen wird, dass mit
der Befriedigung der Informationsinteressen der Investoren gleichzeitig auch die übrigen Interes-
senten zufriedengestellt sein sollten (vgl. 22. Kapitel). 

Aus diesen unterschiedlichen Zielsetzungen sowie der Ausrichtung des Rechnungswesens auf un-
terschiedliche Adressaten lassen sich die einzelnen Teilgebiete des Rechnungswesens ableiten.
Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie ergänzend der
Kapitalflussrechnung und dem Anhang, bildet das Ergebnis der Aufzeichnungen der Finanzbuch-
haltung. Er bildet den Kern des externen Rechnungswesens. Aufgrund der Informationsasym-
metrien zwischen Geschäftsleitung und den externen Adressaten und wegen der möglichen
Rechtsfolgen veröffentlichter Jahresabschlussdaten, ist dieser Bereich des Rechnungswesens mit
einem gewissen Maß an Objektivität i. S. einer Überprüfbarkeit durch Dritte verbunden. Um eine
einheitliche, den Interessen gerecht werdende Abgabe von Informationen sicherzustellen, wur-
den Verpflichtung und Umfang dieser periodischen Rechenschaftslegung gesetzlich geregelt. Die-
se Normen zur Rechnungslegung können allerdings weder jede denkbare Fragestellung, die sich

Abb. 1.2: Teilgebiete des Rechnungswesens
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bei der Bilanzierung ergeben kann, vorwegnehmen, noch für jede in der Praxis auftretende Situa-
tion Verhaltensweisen festlegen. Damit ergeben sich für den Bilanzierenden – wenn auch nur in
begrenztem Maße – Möglichkeiten, Bilanzpolitik zu betreiben. Mit anderen Worten kann der Jah-
resabschluss zu einem gewissen Grad den Wünschen des Bilanzierenden bezüglich seines Erschei-
nungsbildes bei den Adressaten angepasst werden.
Aufbau und Organisation des internen Rechnungswesens sind im Gegensatz zum externen

Rechnungswesen in das Ermessen des Betriebes gestellt. Das interne Rechnungswesen umfasst
dabei u. a. die Kosten- und Leistungsrechnung und die Investitions- und Finanzierungsrech-
nung. Im internen Rechnungswesen sollen Informationen für die interne Steuerung, d. h. das Con-
trolling des Unternehmens gewonnen werden. Controlling, das sich vom englischen Begriff »to
control« (= steuern, lenken) ableitet, ist im Kern nichts anderes als zielorientierte Steuerung durch
Information, Planung und Kontrolle. Dies ist in der folgenden Abb. 1.3 verdeutlicht (Fischer/Möl-
ler/Schultze [2015]):

Neben der Schaffung von Transparenz werden hier deshalb zwei Zwecke verfolgt: Planung und
Kontrolle. 
Das Controlling bedient sich dabei aller verfügbaren Instrumente des Rechnungswesens, also

auch der des externen. Die Steuerung von Geschäftseinheiten, d. h. die Planung und Kontrolle des
Geschäfts selbstständig agierender betrieblicher Einheiten, der sog. Profit Centers, erfolgt im Con-
trolling im Allgemeinen mit Hilfe des Instrumentariums des Jahresabschlusses. Die Ressourcen-
bindung wird mittels der Bilanz, das Ergebnis mittels der Gewinn- und Verlustrechnung und die
Finanzierung mittels der Kapitalflussrechnung gesteuert. Soweit es um die Steuerung von Produk-
ten und Prozessen geht, steht dagegen das Instrumentarium der Kosten- und Leistungsrechnung
im Vordergrund. Darüber hinaus hat das Rechnungswesen eigene Instrumente für die Investiti-
ons-, Finanz-, Produktions- und Absatzplanung.

Abb. 1.3: Begriff des Controlling
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D. Messung betriebswirtschaftlicher Ziele im Rechnungswesen

Das Rechnungswesen soll Informationen über den Geschäftsverlauf für verschiedene Interessen-
ten bereitstellen. Mit diesen Informationen soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Un-
ternehmens dargestellt und damit beurteilbar gemacht werden, wie nahe das Unternehmen den
gesetzten Zielen gekommen ist. 

I. Betriebswirtschaftliche Zielsetzungen

Die grundlegende marktwirtschaftliche Zielsetzung der Gewinnmaximierung ist als solche nicht
operational und muss nach dem zeitlichen Horizont in eine kurz-, mittel- und langfristige Zielset-
zung differenziert werden. Die Ziele eines Unternehmens lassen sich nach der zeitlichen Reich-
weite und den zugrunde liegenden Maßgrößen in drei Bereiche unterteilen, nämlich Liquidität, Er-
folg und Erfolgspotenzial (vgl. Coenenberg/Haller/Schultze [2021]). Diesen drei Zielebenen ent-
sprechen drei Steuerungsebenen, nämlich finanzwirtschaftliche-, operative- und strategische Steu-
erung (vgl. Abb. 1.4). Traditionell standen die monetären, d. h. in Geld messbaren Ziele Liquidität
und Erfolg im Mittelpunkt. Infolge einer immer stärker zunehmenden Komplexität der Umwelt
und einer damit einhergehenden Erhöhung der Unsicherheit über das zukünftige unternehmeri-
sche Umfeld gewinnt jedoch eine dritte, nicht geldmäßig ausdrückbare Zielgröße, das Erfolgspo-
tenzial einer Unternehmung, immer mehr an Bedeutung.

Das Liquiditätsziel ist auf Erzielung von Einzahlungen durch den Einsatz von Auszahlungen ge-
richtet (Cashflow-Orientierung). Die Bedeutung dieses Ziels für jedes Unternehmen zeigt sich
schon an der Notwendigkeit, die Zahlungsbereitschaft jederzeit aufrecht zu erhalten. Die Verlet-
zung dieser Prämisse führt zur Insolvenz. Die Steuerung der Einzahlungen und Auszahlungen ist
deshalb für jedes Unternehmen notwendig, sie reicht allerdings als Grundprinzip der Unterneh-
menssteuerung nicht aus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wer etwa ein Unternehmen mit langen
Entwicklungs- und Investitionsdauern nur nach Einzahlungen und Auszahlungen steuern würde,

Abb. 1.4: Ziel- und Steuerungsebenen des Unternehmens
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käme mit seinen Maßnahmen stets zu spät. Denn der wirtschaftliche Erfolg eines Entwicklungs-
oder Investitionsprojektes lässt sich auf der Grundlage von Einzahlungen und Auszahlungen erst
nach Abschluss des gesamten Projektes messen.
Aus den Unzulänglichkeiten einer ausschließlich liquiditätsorientierten Steuerung leitet sich

die Notwendigkeit einer weiteren Zielgröße ab, nämlich der Zielgröße Erfolg. Sie misst die Leis-
tungsentstehung (Output) und den dafür erforderlichen Ressourceneinsatz (Input) periodenab-
schnittsweise. Mit der Messung des Periodenerfolges sollen Indikationen für den Totalerfolg über
die gesamte Lebensdauer einer wirtschaftlichen Aktivität gewonnen werden. Kurz: Der Perioden-
erfolg ist Vorsteuerungsgröße für den Liquiditätsfluss. Neben die reine Geldsteuerung (Liquidität)
tritt die leistungswirtschaftliche (operative) Steuerung (Erfolg).
Allerdings reicht auch die Zielgröße Erfolg für die Unternehmenssteuerung nicht aus. Die Un-

zulänglichkeit des Erfolgsziels ergibt sich insbesondere aus der begrenzten Prognosefähigkeit leis-
tungswirtschaftlicher Erfolge und der eher kurzfristigen Orientierung einer rein operativen Unter-
nehmenssteuerung. Aus der Notwendigkeit, die Unzulänglichkeit der Erfolgszielgröße zu begrenz-
en, resultiert die dritte Zielgröße, das Erfolgspotenzial. Das Erfolgspotenzial eines Unternehmens
lässt sich als ein Bündel nachhaltig wirksamer Wettbewerbsvorteile beschreiben, die im Kontext
umweltlicher Chancen und Risiken sowie unternehmerischer Stärken und Schwächen rechtzeitig
aufgebaut und verteidigt werden müssen, um in nachfolgenden Perioden Erfolge erzielen zu kön-
nen. Während Erfolg und Liquidität eher kurz- und mittelfristiger Natur sind, ist die Zielgröße Er-
folgspotenzial vor allem auf eine längerfristige Perspektive gerichtet.

Zwischen den Zielen bestehen Interdependenzen. In zeitlicher Betrachtung stehen Erfolgspoten-
zial, Erfolg und Liquidität in einem Vorsteuerungsverhältnis. Das Erfolgspotenzial ist Vorsteue-
rungsgröße für den Erfolg und damit indirekt für die Liquidität. Andererseits bestehen auch Rück-
wirkungen zwischen den Zielgrößen: So wird der Aufbau neuer Erfolgspotenziale nicht möglich
sein, wenn nicht aus früheren Erfolgspotenzialen entsprechende Liquiditätsbeiträge erwirtschaf-
tet werden. Außerdem geht der Aufbau neuer Erfolgspotenziale wegen der notwendigen Vorlauf-
kosten häufig zulasten des gegenwärtigen Erfolgs.

Abb. 1.5: Systematisierung des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen der strategischen Steuerung einerseits und der operati-
ven und finanzwirtschaftlichen Steuerung andererseits besteht im Hinblick auf die informatori-
sche Fundierung. Während die strategische Steuerung auf Umfeld- und Unternehmensanalysen
beruht, knüpfen die operative und die finanzwirtschaftliche Steuerung unmittelbar an die Syste-
me des betrieblichen Rechnungswesens an, wie in Abb. 1.5 verdeutlicht. Wegen der Verknüpfung
der drei Zielebenen haben allerdings die für das operative und finanzwirtschaftliche Controlling
relevanten Informationen des Rechnungswesens auch erhebliche Bedeutung für die strategische
Steuerung (vgl. Coenenberg/Fischer/Günther [2016]). 

II. Rechengrößen und Teilgebiete des Rechnungswesens

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die vielfältigen Interessen am Rechnungswesen sowie die
unterschiedlichen Steuerungskonzepte dargestellt. Aufgrund dieser Anforderungen haben sich
verschiedene Teilgebiete des Rechnungswesens entwickelt.

1. Rechengrößen des Rechnungswesens

Die Teilgebiete des Rechnungswesens sind unmittelbar mit den Zielgrößen Liquidität und Erfolg
verknüpft. Der Liquiditätssteuerung dient die Finanz- bzw. Finanzierungsrechnung (auch Kapital-
flussrechnung genannt) über die Rechengrößen Einzahlungen/Auszahlungen bzw. unter Einbe-
zug von Kreditgeschäften über Einnahmen/Ausgaben. Der Erfolgssteuerung (operativen Steue-
rung) dienen der Jahresabschluss (Bilanz/Erfolgsrechnung) und die Kosten-/Leistungsrechnung
(vgl. Abb. 1.6). 

Abb. 1.6: Zusammenhang zwischen Ziel-, Rechengrößen und Teilgebieten des Rechnungswesens
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Auszahlungen und Einzahlungen sind, wie der Name schon sagt, tatsächliche Zahlungen in
Geld (Geldbegriff = Bargeld, Buchgeld), die den Bestand an flüssigen Mitteln des Unternehmens
verändern. Wenn also z. B. etwas eingekauft und bar bezahlt wird, dann handelt es sich bei die-
sem Geschäftsvorfall um eine Auszahlung. Aber auch die Bezahlung einer Rechnung per Überwei-
sung stellt eine Auszahlung dar, da auch das Bankguthaben sofort verfügbare flüssige Mittel dar-
stellt und bei der Bezahlung abnimmt.

Ausgaben/Einnahmen sind Begriffe für solche Vorgänge, die rechtlich den Anspruch auf Fi-
nanzmittel herbeiführen. Durch Abschluss des Kaufvertrages schuldet der Käufer dem Verkäufer
den Kaufpreis, der Verkäufer dem Käufer das betreffende Gut. Mit Erfüllung des Kaufvertrags
entsteht für das kaufende Unternehmen eine Ausgabe, umgekehrt entsteht für den Verkäufer
eine Einnahme.
Eine Ausgabe kann, muss aber nicht gleichzeitig Auszahlung sein. Wird, wie in eben genann-

tem Beispiel, Ware eingekauft und bar bezahlt, dann handelt es sich gleichzeitig um eine Auszah-
lung und um eine Ausgabe: Ausgabe, weil die Zahlungsverpflichtung entstanden ist, Auszahlung,
weil Geld geflossen ist. Wird dagegen die Ware erst später bezahlt, z. B. bei einem Kauf mit Zah-
lungsziel (auf Kredit), dann stellt der Kauf eine Ausgabe dar, aber erst die Bezahlung eine Auszah-
lung.

Aufwendungen/Erträge sind Begriffe für den Wertverzehr bzw. Wertzuwachs im Unterneh-
men. Mit Entstehen einer Ausgabe bzw. Auszahlung sind zwar rechtliche Ansprüche entstanden
bzw. Geldmittel geflossen, die erworbenen Güter sind aber möglicherweise noch nicht verbraucht,
sondern liegen z. B. auf Lager. Erst wenn sie tatsächlich im Betriebsprozess verbraucht worden
sind, spricht man von einem Aufwand. Die Finanzbuchhaltung erfasst den gesamten Wertzu-
wachs oder Wertverbrauch sowie die dadurch entstehenden Änderungen der Vermögens- oder
Kapitalstruktur während einer Periode. Den Wertverzehr nennt man Aufwand, den Wertzuwachs
Ertrag. Diese werden im Jahresabschluss gegenübergestellt und ergeben den Gewinn der Periode.

Beispiel

Aufeinanderfolgen der Rechengrößen bei einer Maschine:

• Kauf einer Maschine für 100.000 GE mit Zahlungsziel Ausgabe
• Vier Wochen später Bezahlung der Maschine per Banküberweisung Auszahlung
• Jede Betriebsstunde der Maschine vermindert ihren Wert Aufwand

Die Kosten- und Leistungsrechnung, kurz Kostenrechnung, erfasst im Unterschied zur Finanz-
buchhaltung Kosten und Leistungen. Diese stellen denjenigen Teil des Wertverbrauchs und -zu-
wachses dar, der durch die Erfüllung der spezifischen Aufgaben des Betriebes (Erzeugung und Ab-
satz von Gütern und Leistungen) verursacht wird. Während der Jahresabschluss sich auf alle Akti-
vitäten des Unternehmens bezieht, ist die Kostenrechnung hingegen auf das Ergebnis der Leis-
tungserstellung und -verwertung gerichtet. Deshalb werden in der Kostenrechnung alle nicht die
Leistungserstellung und -verwertung betreffenden sog. neutralen Aufwendungen und Erträge
ausgeschlossen. Dazu gehören alle betriebsfremden, periodenfremden und außerordentlichen
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Aufwendungen und Erträge, die aber in der Finanzbuchhaltung aufgezeichnet werden (z. B. Spe-
kulationsgewinne, Steuernachzahlungen, Verkauf von Produktionsanlagen). 

Zusätzlich werden in der Kostenrechnung kalkulatorische Kosten verrechnet, die in der Finanz-
buchhaltung entweder gar nicht (z. B. kalkulatorische Zinsen, Mieten, Unternehmerlohn) oder in
anderer Höhe anfallen (kalkulatorische Abschreibungen) und deshalb auch als sog. Zusatzkosten
bzw. Anderskosten bezeichnet werden. Zweck ist dabei häufig eine Normalisierung stark schwan-
kender Größen sowie die Berücksichtigung von Opportunitätskalkülen. Diese Unterschiede zwi-
schen Aufwand/Ertrag und Kosten/Leistungen sind in Abb. 1.7 dargestellt (vgl. Coenenberg
[1995]). 
Die unterschiedlichen Rechengrößen werden innerhalb der Rechnungen zu unterschiedlichen

Ergebnisgrößen komprimiert, die jeweils Maßgrößen für die unterschiedlichen Zielgrößen dar-
stellen (vgl. Abb. 1.8). In der Finanzierungsrechnung werden Einnahmen und Ausgaben bzw. Ein-
zahlungen und Auszahlungen zu verschiedenen Zahlungsstrom-Salden zusammengefasst, die auch
»Cashflows« genannt werden und je nach den in ihnen enthaltenen Zahlungen unterschiedlichen
Bereichen zuzuordnen sind. So sind üblicherweise drei Cashflow-Bereiche zu unterscheiden: Cash-
flow aus laufender Geschäftstätigkeit, Cashflow aus Investitionstätigkeit und Cashflow aus Finan-
zierungstätigkeit. Diese Salden geben Auskunft über die Finanzierungskraft bzw. die Finanzie-
rungsbedarfe des Unternehmens.
Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen im Rahmen der »Gewinn- und Verlustrechnung« er-

gibt den »Jahresüberschuss«, der den bilanziellen Gewinn vor Ergebnisverwendung darstellt. Er
bildet eine der zentralen Maßgrößen des externen Rechnungswesens über den Erfolg der Ge-
schäftstätigkeit einer Periode. Leistungen und Kosten werden im »Betriebsergebnis« zusammen-
gefasst. Dieses stellt die zentrale Maßgröße für den betrieblichen Erfolg im internen Rechnungs-
wesen dar. Da Aufwendungen/Erträge und Kosten/Leistungen sich voneinander unterscheiden,
werden sich i. d. R. auch Betriebsergebnis und Jahresüberschuss unterscheiden. Da beide Ergeb-
nisse oft für unterschiedliche Zwecke und aus unterschiedlicher Perspektive ermittelt werden,

Abb. 1.7: Aufwendungen und Kosten
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unterliegen sie unterschiedlichen Interpretationen. Allerdings liegt es i. S. einer durchgängigen
Transparenz nahe, zur Erfolgsmessung und Steuerung von Geschäftsbereichen in dezentral ge-
führten Unternehmen die internen und externen Erfolgsgrößen eng aufeinander abzustimmen
(vgl. in diesem Kapitel, S. 27 ff.).

Mit dem Ansatz von kalkulatorischen Kosten i. S. v. Zusatzkosten in der Kostenrechnung soll
dem Gedanken Rechnung getragen werden, dass die im Betrieb gebundenen Mittel auch in einer
alternativen Verwendung einsetzbar wären und in dieser Einnahmen erwirtschaften könnten. Der
Unternehmer könnte z. B. seine Arbeitskraft auch in einem nichtselbstständigen Angestelltenver-
hältnis einsetzen und dabei ein Gehalt beziehen – diesen Betrag muss er in der selbstständigen Tä-
tigkeit erst als Gewinn erwirtschaften, um gleichgestellt zu sein. Deshalb wird dieses entgangene
Gehalt in Form eines kalkulatorischen Unternehmerlohns als Opportunitätskosten vom Gewinn
abgesetzt, um zu zeigen, was wirklich »Überschuss« war. Die gleiche Idee steht hinter dem Ansatz
von kalkulatorischen Zinsen. Da das gebundene Kapital auch alternativ investiert und dabei eine
bestimmte Rendite erwirtschaftet werden könnte, kann als echter Überschuss aus dem betriebli-
chen Einsatz des Kapitals nur die darüberhinausgehende Verzinsung betrachtet werden. Werden
im Betriebsergebnis kalkulatorische Zinsen in Höhe einer dem Risiko entsprechenden Alternativ-
rendite abgesetzt, dann würde ein resultierendes Betriebsergebnis von null besagen, dass eine
auskömmliche Rendite erwirtschaftet wurde, die den Kapitalgeber zufriedenstellen müsste.
Diese Überlegungen finden in jüngster Zeit im Konzept der wertorientierten Unternehmens-

führung (Stichwort: »Shareholder Value«) im Verhältnis zu externen Kapitalgebern Anwendung.
Da diese ihr Kapital jederzeit anderweitig investieren können, muss das Unternehmen ihnen eine
Verzinsung bieten, die mindestens der Rendite einer risikoäquivalenten Alternative entspricht.

Abb. 1.8: Messung der Zielerreichung durch das Rechnungswesen
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Nur ein Unternehmen, das dauerhaft Dividenden und Kurssteigerungen bietet, die mindestens die
Renditen anderer Unternehmen mit entsprechendem Geschäftsrisiko erreichen, wird sich auf
Dauer finanzieren können. Ist dies nicht der Fall, verfällt der Kurs, d. h. der Unternehmenswert.
Die Aufnahme weiteren Eigenkapitals wird erschwert. Um den Unternehmenswert zu steigern,
müssen Investitionen durchgeführt werden, die Rückflüsse mit sich bringen, deren Gegenwarts-
wert die ursprünglichen Investitionsausgaben übersteigen. Der Wertbeitrag einer solchen Investi-
tion ergibt sich deshalb aus der Überrendite, also der Differenz aus der Rendite der Investition
(RI) abzüglich der Alternativrendite (RA), multipliziert mit dem investierten Kapital (I): 

Wertbeitrag = (RI – RA) × I

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht: Die Zwecke des Rechnungswesens werden
durch die an das System herangetragenen Zahlungsansprüche und Informationsbedürfnisse des
Empfängerkreises des Rechnungswesens geprägt. In Abhängigkeit von den einzelnen Rechnungs-
zwecken ergeben sich unterschiedliche Ziele oder Zielgrößen des Rechnungswesens, als Überset-
zung der Rechnungszwecke in beobachtbare Sachverhalte. Erst diese Rechnungsziele bestimmen
als zu ermittelnde Zielgrößen die Begriffe und die Ausgestaltung des Rechnungswesens, d. h.: »Der
Rechnungszweck bestimmt über das Rechnungsziel den Rechnungsinhalt.« (Schneider [1994],
S. 52).
Im Folgenden werden die angesprochenen liquiditäts- und erfolgsorientierten Teilgebiete des

Rechnungswesens (vgl. Abb. 1.6) näher charakterisiert.

2. Finanz- und Finanzierungsrechnung

Eine Unternehmung gilt dann als ausreichend liquide, wenn sie in der Lage ist, jederzeit ihren
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Der Liquiditätssteuerung kommt daher eine zentrale
Bedeutung für das Fortbestehen eines Unternehmens zu, da insbesondere in ökonomischen Kri-
sensituationen rechtliche Konsequenzen (Insolvenz, Liquidation) einer unzureichenden Liquidität
des Unternehmens zu beachten sind.
Ziel der finanziellen Unternehmensführung muss es sein, die Zahlungsströme so aufeinander

abzustimmen, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens unter Beachtung der Unsicherheit
zukünftiger Zahlungen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist und gleichzeitig das übergeordnete
Rentabilitätsziel berücksichtigt wird. Dies erfordert eine in die Gesamtunternehmenssteuerung
integrierte Finanzierungsrechnung, die neben der Betrachtung der auch aus der Bilanz ersichtli-
chen Höhe des Liquiditätssaldos zusätzliche Aussagen über dessen Quellen und Bestimmungsfak-
toren und deren detaillierte Planung sowie über Ursachen des Unterschieds zwischen Periodener-
folg und Liquidität erlaubt. Über Bilanz und Erfolgsrechnung hinaus bedarf es zur Abbildung der
Liquidität einer besonderen Finanzierungsrechnung.
In Anlehnung an die Begriffsbestimmungen in den Empfehlungen des Arbeitskreises »Finanzie-

rungsrechnung« der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SG) bezeichnet der Aus-
druck »Finanzierungsrechnung« das finanzwirtschaftliche oder liquiditätsorientierte Teilgebiet
des Rechnungswesens. Finanzierungsrechnung ist somit der Oberbegriff für monetäre Perioden-
rechnungen (z. B. Jahres- oder Monatsrechnung, mehrperiodische Planungsrechnung) zur Erfas-
sung und Steuerung von Zahlungsströmen und Finanzmittelbeständen. Die Finanzierungsrech-
nung ist ein Informationsinstrument des Unternehmens und zeigt Ein- und Auszahlungen oder ad-
äquate Näherungsgrößen in Form von Einnahmen und Ausgaben für diese während eines Zeit-
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raums. Dementsprechend kann man unter dem Begriff der Finanzierungsrechnung zwei Ausprä-
gungsformen unterscheiden, wie die folgende Abb. 1.9 zeigt.

Wie bereits erörtert (vgl. S. 12 f.), sind Einzahlungen und Auszahlungen Zu- und -abflüsse von
Geldmitteln. Eine Finanzrechnung dient der Liquiditätssteuerung unmittelbar durch Gegenüber-
stellung dieser Größen. Das Begriffspaar Einnahmen und Ausgaben schließt darüber hinaus das
Entstehen von Ansprüchen auf Geldmittelzufluss (= Forderungen) und Geldmittelabfluss
(= Verbindlichkeiten) ein. Eine auf Einnahmen und Ausgaben basierende Finanzierungsrechnung
i. e. S. kann deshalb immer als eine Näherung, für eine auf Einzahlung und Auszahlung beruhen-
de Finanzrechnung, betrachtet werden.
In der Unternehmenspraxis ist deshalb die Finanzierungsrechnung i. e. S. in den letzten Jahren

immer stärker in den Vordergrund gerückt. Deshalb wird im Folgenden auch nur diese Finanzie-
rungsrechnung i. e. S. betrachtet. Begrifflich wird ausschließlich von »Finanzierungsrechnung« ge-
sprochen.
Die Kapitalflussrechnung (KFR) wird in den Empfehlungen des Arbeitskreises »Finanzierungs-

rechnung« der SG als eine »Finanzierungsrechnung zur Information Außenstehender« definiert.
Daraus folgt, dass man unter einer KFR ein Publizitätsinstrument des Unternehmens, also eine be-
stimmte unternehmensextern-orientierte, retrospektive Finanzierungsrechnung versteht.
Unter dem Begriff der KFR wird somit hier die Form von Finanzierungsrechnungen verstanden,
die als Rechenschaftsinstrument nach nationalen- bzw. internationalen Rechnungslegungsnor-
men erstellt wird, mit Bilanz und GuV in einem engen Zusammenhang steht und gemeinsam mit
diesen im Jahresabschluss veröffentlicht wird. Die KFR ermöglicht externen Adressaten einen
Einblick in die Finanzlage des Unternehmens, in dem Investitions- und Finanzierungsvorgänge in
Form von Ein- und Auszahlungen sowie deren Auswirkungen auf die Liquidität abgebildet wer-
den. Sie wird im 19. Kapitel näher dargestellt.

Abb. 1.9: Finanz- und Finanzierungsrechnung
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3. Investitionsrechnung

Ebenfalls auf Zahlungsströmen beruht die Investitionsrechnung, mittels derer die Wirtschaftlich-
keit einer Investition beurteilt wird. Grundlage der Investitionsrechnung ist die Planung der Ein-
zahlungen und Auszahlungen eines Investitionsprojekts über seine gesamte Nutzungsdauer. 
Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Investition gibt es verschiedene Ansätze, wo-

von hier aber nur kurz die Kapitalwertmethode dargestellt wird, da an verschiedenen Stellen wie-
der auf sie zurückgegriffen wird. Bei der Kapitalwertmethode wird die Anfangsinvestition dem
Wert der daraus resultierenden Rückflüsse gegenübergestellt. Nur wenn der Wert der Rückflüsse
die Investitionsausgaben übersteigt, lohnt sich das Projekt. Der Wert der Rückflüsse wird durch
Diskontierung ermittelt.
Da die Rückflüsse aus einem Projekt erst in der Zukunft erfolgen, ist zu beachten, dass die zu

unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Beträge nicht einfach addiert werden können. Da
Geld verzinslich angelegt werden kann, gilt der Grundsatz: Ein Euro heute ist mehr wert als ein
Euro morgen! Legt man einen Euro für ein Jahr zum Zinssatz i an, dann erhält man nach Ablauf
des Jahres (1 + i) zurück. Legt man ihn für zwei Jahre an, so erhält man  usw. Der Endwert
einer Anlage von Euro nach T Jahren ist folglich: .
Diese Berechnung nennt man »Aufzinsen«. Da nur Zahlungen in Geld sich wieder anlegen las-

sen, beruht die Investitionsrechnung i. d. R. auf Ein- und Auszahlungen, nicht auf Erträgen und
Aufwendungen. Die aus der Investition resultierenden Ein- und Auszahlungen werden geplant
und für die Lebensdauer des Projekts prognostiziert. Daraus resultiert eine Zahlungsreihe der Ein-
zahlungsüberschüsse (Einzahlungen – Auszahlungen), auch »Cashflows« genannt.
Um die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Cashflows addierbar zu machen, müs-

sen sie auf einen Zeitpunkt bezogen werden. Das kann entweder das Projektende oder der Projek-
tanfang (t = 0) sein. Bezieht man sich auf das Projektende, so werden die Cashflows aufgezinst. Es
resultiert der Endwert (EW):

Bezieht man sich hingegen auf den Projektanfang, erhält man durch Abzinsen der Cashflows den
Barwert. Das Abzinsen kehrt den Vorgang des Aufzinsens um, indem es fragt, welcher Wert in
t = 0 anzulegen ist, um bei einer Verzinsung von i eine Rückzahlung in Höhe der Cashflows zu er-
halten. Ein Euro, den man erst in einem Jahr erhält, ist heute nicht einen Euro wert, sondern nur
1/(1 + i). Erhält man ihn erst in zwei Jahren, so sind es nur . Den Wert einer zukünftigen
Zahlung zum heutigen Zeitpunkt bezeichnet man daher als Gegenwartswert (GWW) oder auch
Barwert. Er wird durch Abzinsen (Diskontieren) der zukünftigen Zahlungsströme ermittelt. Hat
man den Gegenwartswert von zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Zahlungen ermittelt,
so hat man diese gleichnamig gemacht und sie lassen sich nun addieren. Daher errechnet sich der
Gegenwartswert eines Investitionsprojekts aus der Summe der Barwerte der Cashflows:

(1 + i)2

I0 I0 1 i+ T

EWT CFt 1 i+ 
T-t

t 1=

T

=

1/(1 + i)2

GWW0

CFt

1 i+ 
t

-----------------
t 1=

T

=
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Dieser Barwert stellt den Wert der aus dem Projekt resultierenden Zahlungen dar. Man kann ihn
nun mit dem Investitionsbetrag vergleichen, um zu beurteilen, ob das Projekt lohnend ist.
Da der Erwerb eines ganzen Unternehmens nichts anderes als eine Investition ist, stellt auch

die Unternehmensbewertung einen Anwendungsfall der Investitionsrechnung dar und basiert da-
her ebenfalls auf der Diskontierung von Zahlungsströmen.

Beispiel

Eine Anfangsinvestition von 1.000 GE in t = 0 verursacht Einzahlungen von 800 GE und Aus-
zahlungen von 300 GE für die folgenden 3 Jahre. Alternativ könnten die 1.000 GE auch zu
10 % angelegt werden.
Es ergibt sich folgende Finanzplanung der Rückflüsse:

Der Barwert der Rückflüsse beträgt bei einem Zinssatz von 10 %:

Der Barwert der CF übersteigt die Anfangsinvestition um 243,43 GE:

Die Differenz zwischen den Anschaffungskosten der Investition und dem Barwert der CF
nennt man auch den Nettobarwert oder Kapitalwert (NBW):

Ist der Kapitalwert positiv, dann übersteigt der Barwert die Anschaffungskosten der Investi-
tion und sie ist lohnend. Dies wird als Kapitalwertkriterium zur Beurteilung einer Investiti-
on bezeichnet.
Dasselbe Urteil lässt sich auch auf Basis des Endwertes ermitteln, indem man den Wert am
Ende des Jahres 03 errechnet:

Dies entspricht dem insgesamt durch das Projekt geschaffenen Vermögen, das bei einer An-
lage zu 10 % am Ende des Projekts angespart wäre. Dieses kann nun mit dem Fall verglichen
werden, wenn der Investitionsbetrag nicht in die Investionen fließt sondern statt dessen an-
derweitig zu 10 % angelegt worden wäre:

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

Einzahlungen 0 800 800 800

Auszahlungen 0 – 300 – 300 – 300

Einzahlungsüberschuss (CF) 0 500 500 500

GWW0
500

1,1
1

---------- 500

1,1
2

---------- 500

1,1
3

---------- 1.243,43 GE=+ +=

1.243,43 > 1.000

NBW0 I0–
CFt

1 i+ 
t

-----------------
t 1=

T

+=

EW3 500 1,1 
2

500 1,1  500+ + 1.551,21 GE= =
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Da die Alternativanlage einen geringeren Wert liefert, ist die Durchführung der Investition
vorteilhafter. Diese Berechnung zeigt, dass die Verwendung der Rendite der bestmöglichen
alternativen Anlage (die sog. Opportunitätskosten) zur Diskontierung der Zahlungsströme
eben diesen Vergleich in die Ermittlung des Nettobarwerts integriert. Daher genügt ein posi-
tiver Kapitalwert als Kriterium zur Beurteilung einer Investition. Dieses Konzept findet in
der Betriebswirtschaftslehre an vielen Stellen Verwendung, so auch in der Bilanzierung (vgl.
3. Kapitel, S. 61 ff.).

4. Jahresabschluss

Die aus der Finanzbuchhaltung abgeleiteten Rechenwerke Bilanz und GuV bilden den Jahresab-
schluss von Kaufleuten (§ 242 Abs. 3 HGB), der für Kapitalgesellschaften noch um den Anhang
und einen Lagebericht ergänzt wird (§ 264 Abs. 1 HGB). Darüber hinaus ist der Abschluss kapital-
marktorientierter Unternehmen i. S. des § 264d HGB i. V. m. § 2 Abs. 11 WpHG um eine Kapital-
flussrechnung, einen Eigenkapitalspiegel sowie optional um einen Segmentbericht zu erweitern
(§§ 264 Abs. 1, 297 Abs. 1 HGB). 

a) Aufgaben

Traditionell werden als Hauptaufgaben des Jahresabschlusses neben der Dokumentation der Ge-
schäftsvorfälle die Rechenschaftslegung der Unternehmensleitung gegenüber den am Unterneh-
men beteiligten Gruppen und die Ermittlung des ausschüttbaren Periodengewinns angesehen.
Das Management hat mit Hilfe des Jahresabschlusses Rechenschaft über die Verwendung des
eingesetzten Kapitals und über die Qualität der Geschäftsführung, die sich insbesondere in dem
während einer Periode erwirtschafteten Erfolg ausdrückt, abzulegen. Zusätzlich ist die Aus-
schüttbarkeit unter Beachtung von Liquiditäts- und Substanzerhaltungsrestriktionen zu ermit-
teln (Leffson [1987]). Die Problematik der Ermittlung des entnahmefähigen Gewinns führte zur
Entwicklung verschiedener Unternehmenserhaltungskonzeptionen, die von der Gewinnermitt-
lung auf der Basis des Anschaffungswertprinzips über das Tageswert- bis zum Gesamtwertprinzip
reichen (vgl. im Detail Coenenberg/Haller/Schultze [2021]).
Infolge der Globalisierung der Umwelt gewinnt die Informationsfunktion des Jahresab-

schlusses über die Lage und Entwicklung des Unternehmens immer mehr an Bedeutung. Zur Er-
füllung dieser Aufgabe bedürfte es der Bereitstellung von prospektiven Informationen für alle am
Unternehmen interessierten Parteien, die zusätzlich materiell und formell so zu vermitteln wären,
dass sie den Adressaten die optimale Auswahl von Handlungen aus den bestehenden Alternati-
ven ermöglichen. Infolge der Interessenvielfalt und -gegensätze der am Unternehmen beteiligten
Gruppen kann jedoch nur ein gesetzlich normiertes Instrument eine zufriedenstellende Abwä-
gung der widerstreitenden Informationsbedürfnisse gewährleisten. Der handelsrechtliche Jahres-
abschluss unterliegt deshalb weitgehend den Objektivierungsanforderungen, die im HGB und in
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung (GoB) verankert sind. Er soll
prinzipiell einen allen Interessenten genügenden Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

1.000 1,1 
3

1.331,00 GE=



D. Messung betriebswirtschaftlicher Ziele im Rechnungswesen 21

lage des Unternehmens gewähren. Betrachtet man wiederum die grundlegenden Ziele des Unter-
nehmens, so bedarf der Einblick in die Ertragslage vor allem der Darstellung des Erfolgs und des
Erfolgspotenzials der Unternehmung. Die Finanzlage stellt dagegen direkt auf das Liquiditätsziel
ab. Die Vermögenslage stellt ein Bindeglied zwischen der Ertrags- und Finanzlage dar und kann
als globale Abbildung aller drei Teilbereiche betrachtet werden. 

b) Instrumente des Jahresabschlusses: Bilanz, Erfolgs- und Kapitalflussrechnung

Da Unternehmen prinzipiell gegründet werden, um für eine unbegrenzte Dauer den Beteiligten
zur Erfüllung ihrer Interessen zu dienen, genügt es nicht, erst am Ende der Betriebstätigkeit eine
auf Zahlungen beruhende Totalerfolgsrechnung durchzuführen. Die dargestellten Zwecke bedin-
gen vielmehr Rechnungen, die sich auf zeitlich begrenzte Teilperioden beziehen. 
Der Jahresabschluss mit seinen Abschlussinstrumenten Bilanz, Erfolgs- und Kapitalflussrech-

nung ist daher generell als Zeitabschnittsrechnung konzipiert, die für eine bestimmte Abrech-
nungsperiode und das gesamte Unternehmen alle Zu- und Abgänge von Leistungsgütern mit de-
ren zu ermittelnden Werten erfasst. Erträge und Aufwendungen lassen sich folglich als periodi-
sierte erfolgswirksame Zahlungen oder als gesamte Wertentstehung und gesamter Werteverzehr
einer Periode und damit als die Veränderung des Eigenkapitals definieren. Die Darstellung und
Saldierung der Wertänderungen erfolgt in der zeitraumbezogenen Gewinn- und Verlustrech-
nung (GuV), auch Erfolgsrechnung genannt, die somit den anhand gesetzlicher Normierungen
ermittelten Gewinn oder Verlust ausweist. 

Die Kapitalflussrechnung (KFR) als Zusammenstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen
des Unternehmens gibt Aufschluss über die Entwicklung der Liquidität sowie die Ursachen ihrer
Veränderung innerhalb der betrachteten Periode.
In der zeitpunktbezogenen Bilanz werden die Vermögensgegenstände, die erst in nachgelager-

ten Perioden zu Aufwand und Ertrag führen, sowie sämtliche Kapitalbestände aufgezeichnet. Da
die Bilanz sowohl den Liquiditäts- als auch den Erfolgssaldo jeweils als globale Größe enthält, fun-

Abb. 1.10: Zusammenhang von Bilanz, GuV und KFR
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giert sie als Bindeglied zwischen diesen beiden Rechnungen. Dieser Zusammenhang ist in
Abb. 1.10 veranschaulicht.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Zweck des handelsrechtlichen Jahresabschlusses

ist die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens (§§ 264 Abs. 2 Satz 1, 297 Abs. 2 Satz 2 HGB). Die zuge-
hörigen Instrumente zur Vermittlung eines Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind
die Bilanz, die Kapitalflussrechnung (KFR) und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (vgl.
Abb. 1.11).
Im weiteren Sinne wird unter Bilanz oft der gesamte Jahresabschluss, also Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung, ggf. inkl. einer Kapitalflussrechnung betrachtet (Bilanz i. w. S.). Die wich-
tigste und am häufigsten vorkommende Form einer Bilanz i. w. S. ist natürlich der Jahresab-
schluss, mit Hilfe dessen – wie ausgeführt – die Unternehmensleitung Rechenschaft über die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gibt. Daneben lässt sich aber eine Fülle von
Zwecken und Anlässen unterscheiden, für die Bilanzen zwingend oder freiwillig erstellt werden.

c) Bilanzarten

Die wichtigste Bilanzart ist der laufende Jahresabschluss, der entweder nach nationalem Recht
(Bilanz nach Handelsrecht) oder nach internationalen Standards (IFRS oder US-GAAP) erstellt
wird. Bei diesem Jahresabschluss handelt es sich um eine Erfolgsbilanz, da hier unter der Annah-
me der Unternehmensfortführung die Ermittlung des periodenbezogenen Erfolgs des Unterneh-
mens im Vordergrund steht. Eine derartige Erfolgsbilanz ist auch die laufende Steuerbilanz, mit
der das steuerpflichtige Einkommen von Unternehmen ermittelt wird. Der handelsrechtliche Jah-
resabschluss sowie die Ertragssteuerbilanz stehen auf Grund des Prinzips der Maßgeblichkeit und
ihrer Rückwirkung in einem engen Wechselverhältnis zueinander.
Der auf die periodenbezogene Erfolgsermittlung abzielende Jahresabschluss nach Handels-

recht oder internationalen Standards bezieht sich entweder auf ein einzelnes rechtlich abgegrenz-

Abb. 1.11: Ziele und Instrumente des externen Rechnungswesens
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tes Unternehmen oder auf eine gesamte wirtschaftliche Einheit mehrerer rechtlich selbstständi-
ger Unternehmen. Im ersten Falle spricht man von Einzelbilanz, im zweiten Fall von Konzernbi-
lanz. Die Einzelbilanz dient neben der Informationsfunktion insbesondere auch der Feststellung
und Dokumentation rechtlicher Zahlungsansprüche, während die Konzernbilanz ausschließlich
auf die Vermittlung von Informationen über Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgerichtet ist.
Bei den auf Erfolgsermittlung abzielenden Einzel- bzw. Konzernabschlüssen handelt es sich um
laufende Abschlüsse, die mindestens einmal im Jahr, ggf. aber auch wie etwa bei börsennotierten
Unternehmen quartalsweise zu erstellen und zu veröffentlichen sind. Von den laufenden Ab-
schlüssen bzw. laufenden Bilanzen sind Sonderbilanzen zu unterscheiden, die für ganz spezielle
Zwecke zu erstellen sind. Bei ihnen handelt es sich oft um die Information, die die Liquidität oder
das Vermögen des Unternehmens unter einem bestimmten Blickwinkel abbilden (Liquiditätsbi-
lanz, Vermögensbilanz). Schließlich lässt sich nach der Informationsrichtung zwischen internen-
und externen Bilanzen unterscheiden. Externe Bilanzen dienen der Information außenstehender
Stakeholder des Unternehmens. Interne Bilanzen dienen der Steuerung des Geschäfts durch die
Unternehmensleitung. Sie sind Bestandteil des Controllingsystems.

5. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist Kernbestandteil des internen Rechnungswesens, erfüllt
aber teilweise auch externe Aufgaben. Diese Aufgaben prägen ihre Ausgestaltung.

a) Aufgaben

Intern dient die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) der zieladäquaten Steuerung der innerbe-
trieblichen Faktorkombinationsprozesse. Grundsätzlich geht es hierbei um die informatorische
Unterstützung von Entscheidungen.
Werden dagegen Entscheidungen an dezentrale Entscheidungsträger delegiert, so wird die Ver-

haltenssteuerungsfunktion relevant. In diesem Fall soll das interne Rechnungswesen durch Wei-
tergabe von Informationen die Entscheidungen der Entscheidungsträger auf das Gesamtunterneh-
mensziel hin ausrichten. Die Notwendigkeit einer Verhaltenssteuerungsfunktion ergibt sich einer-
seits aus einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen der Unternehmensleitung und
dem dezentralen Entscheidungsträger, andererseits aus potenziellen Interessenkonflikten. Eine
asymmetrische Informationsverteilung liegt dann vor, wenn ein einzelner Bereichsmanager über
seinen Bereich besser informiert ist als die zentrale Unternehmensleitung. Dieser Informations-
vorsprung ist gerade der Grund für die Delegation von Entscheidungen, daher kann er als Regel-
fall angesehen werden. Richtet der Entscheidungsträger zusätzlich seine Interessen an seinen per-
sönlichen Präferenzen aus, so ist nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass die Entscheidungs-
träger automatisch i. S. der Unternehmensleitung handeln. Daher ist es eine weitere Aufgabe des
internen Rechnungswesens über entsprechende Anreizsysteme die Entscheidungsträger zu Ent-
scheidungen i. S. der Unternehmensleitung zu veranlassen. Über Kontroll- und Koordinationsrech-
nungen sollen die Auswirkungen der Entscheidungen messbar und damit beurteilbar gemacht
werden. Durch diesen Prozess der späteren Leistungsevaluierung werden Anreize gesetzt, ex ante
gerade diejenigen Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Evaluationskriterien auswir-
ken werden. Damit diese Entscheidungen i. S. der Unternehmensleitung ausfallen, müssen die
Evaluationskriterien auf die Erreichung der Ziele der Unternehmensleitung ausgerichtet sein (sog.
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Zielkongruenz). Diese als Verhaltenssteuerung bezeichnete Funktion bedeutet daher eine informa-
torische Unterstützung fremder Entscheidungen. 
Generell werden dem internen Rechnungswesen als Hauptfunktionen die Entscheidungsun-

terstützungs- und die Verhaltenssteuerungsfunktion zugeordnet. Der Unterschied zwischen
beiden besteht in der Frage, wer jeweils die Entscheidungen trifft und wem die Rechnung damit
dient. Im Rahmen der Entscheidungsunterstützungsfunktion kommt dem internen Rechnungswe-
sen die Aufgabe zu, Informationen zu liefern, welche die Grundlage für eigene Entscheidungen
darstellen. So soll beispielsweise die Ermittlung optimaler Produktionsmengen oder die Bestim-
mung von Preisobergrenzen für die Einsatzfaktoren durch die Bereitstellung relevanter Daten fun-
diert werden. Die Entscheidungsunterstützung erfordert daher die Ermittlung und das Abwägen
von Alternativen und deren Auswirkungen (Planung). Im Rahmen von Abweichungsanalysen ist
dann zu prüfen, ob das ursprünglich Geplante auch eingetreten ist (Kontrolle). Abweichungen füh-
ren einerseits zu erneutem Entscheidungsbedarf bezüglich der Einleitung weiterer Maßnahmen,
andererseits haben sie auch einen Lerneffekt für zukünftige Planungsprozesse. Insofern dienen
sowohl Planung als auch Kontrolle der Entscheidungsunterstützung.

In diesem Sinne liefert das interne Rechnungswesen einerseits Informationen für einen Entschei-
dungsträger, anhand derer er die Auswirkungen verschiedener Alternativen auf seine
Evaluationskriterien bewerten kann (Planung), andererseits aber auch Informationen, die zur
Leistungsevaluierung des Entscheidungsträgers notwendig sind (Kontrolle). Daher müssen die
Aufgaben Planung und Kontrolle im jeweiligen Kontext der Entscheidungsunterstützungs- oder
Verhaltenssteuerungsfunktion betrachtet werden.

Abb. 1.12: Aufgaben der Kostenrechnung
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Zusätzlich zu Verhaltenssteuerung und Entscheidungsunterstützung leiten sich Dokumentati-
onsaufgaben der KLR aus extern vorgegebenen Zwecken ab. Extern vorgegebene Aufgaben der
Kosten- und Leistungsrechnung resultieren aus handels- und steuerrechtlichen Vorschriften über
die Ermittlung von Herstellungskosten zur Aktivierung von Eigenleistungen und Bestandsverän-
derungen (§ 255 Abs. 2 HGB, R 6.3 EStR, § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG) sowie der Ermittlung von Kon-
zernverrechnungspreisen, die aufgrund der Fiktion der rechtlichen Einheit des Konzerns keine
unrealisierten Gewinne bzw. Verluste enthalten dürfen (§ 304 Abs. 1 HGB). Weiterhin sind bei der
Kalkulation öffentlicher Aufträge die Vorschriften der Verordnung über die Preise bei öffentli-
chen Aufträgen (VPöA) und die Leitsätze über die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
(LSP) zu beachten, anhand derer (im Falle des Fehlens von Marktpreisen) ein Selbstkostenpreis zu
ermitteln ist, der Grundlage der Abrechnung mit dem staatlichen Auftraggeber ist. Abb. 1.12 zeigt
die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung im Überblick (vgl. Coenenberg/Fischer/
Günther [2016]; Schildbach/Homburg [2009]).

b) Ausgestaltung

Die Erfüllung der dargestellten Aufgaben erfordert häufig die Kenntnis der innerhalb einer Unter-
nehmenseinheit oder für eine bestimmte Leistung angefallenen Kosten bzw. ihre Zuordnung zu
Leistungen und Entscheidungsträgern.

(i) Prinzip

Grundlegendes Prinzip der Kostenrechnung ist das Verursachungsprinzip. Es besagt, dass den
einzelnen Kostenträgern (z. B. Produkte, Aufträge) oder Kostenstellen nur genau die Kosten zuge-
ordnet werden sollen, die diese verursacht haben. Zur Steuerung des Unternehmens ist es not-
wendig, die Ursachen für die Kostenentstehung zu kennen, um sie durch Maßnahmen beeinflus-
sen zu können. Hierfür sind zwei Unterscheidungen von Kostenkategorien essenziell: 

• Sind die entstandenen Kosten von der Beschäftigungslage des Unternehmens abhängig, d. h.,
steigen sie bei einer höheren Produktionsmenge, dann handelt es sich um sog. variable Kos-
ten, andernfalls um sog. fixe Kosten, die bei einem Rückgang der Beschäftigung dennoch be-
stehen bleiben.

• Sind die Kosten einem Kostenträger unmittelbar, d. h. ohne Schlüsselung, zurechenbar, so
spricht man von Einzelkosten, anderenfalls von Gemeinkosten.

Ein Kostenrechnungssystem, das sich strikt an das Verursachungsprinzip hält, wird als Teilkos-
tenrechnung bezeichnet. In ihm werden nur die variablen, nicht aber die fixen Kosten den Kos-
tenträgern zugeordnet. Durch diese Einschränkung in der Kostenallokation lässt sich bei Anwen-
dung des Verursachungsprinzips kein Gewinn pro Leistungseinheit, sondern nur der sog. De-
ckungsbeitrag je Leistungseinheit als Differenz zwischen dem Marktpreis und den variablen Kos-
ten ermitteln. In einigen Anwendungsfällen, z. B. bei der Produktkalkulation, benötigt man jedoch
die gesamten anfallenden Kosten, woraus sich die Notwendigkeit einer möglichst verursachungs-
gerechten Verteilung der fixen Kosten ergibt.
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(ii) Teilbereiche

Kosten und Leistungen als der Kosten- und Leistungsrechnung zugrunde liegende Wertgrößen las-
sen sich als bewertete(r) sachzielbezogene(r) Gütererstellung bzw. Güterverbrauch definieren. Als
auf diesen Größen beruhende Teilgebiete der Kosten- und Leistungsrechnung haben sich die Kos-
tenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger- sowie die kurzfristige Erfolgsrechnung etabliert. Die Kos-
tenartenrechnung dient der Erfassung der für die Erstellung und Verwertung der betrieblichen
Leistungen angefallenen Kosten. Hierbei erfolgt eine Differenzierung der Kosten in Einzelkosten
und Gemeinkosten. Wie schon angeführt, sind Einzelkosten dem betrachteten Produkt oder der
Produktgruppe, den sog. Kostenträgern, einzeln ursächlich zurechenbar. Als Gemeinkosten wer-
den dagegen solche Kosten bezeichnet, die einem einzelnen Kostenträger nicht direkt zurechen-
bar sind. Deshalb werden die Kostenträgereinzelkosten unmittelbar auf die Kostenträger und die
Kostenträgergemeinkosten auf die Kostenstellen verrechnet (vgl. Abb. 1.13). 

Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden die Kostenträgergemeinkosten so aufbereitet,
dass sie mittels Schlüsselung sinnvoll auf die Kostenträger umgerechnet werden können. Dies ge-
schieht in der Kostenträgerrechnung, in der die gesamten Einzel- und Gemeinkosten je Produkt
bzw. Auftrag erfasst werden (= Kalkulation). Die (kurzfristige) Erfolgsrechnung kann entweder
als Stückerfolgs- oder als Periodenerfolgsrechnung durchgeführt werden, indem den angefallenen
Kosten die jeweils korrespondierenden Erlöse als am Markt realisierte Leistungsentgelte gegenü-
bergestellt werden.

(iii) Kostenrechnungssysteme

Von dem in einem Unternehmen implementierten Kostenrechnungssystem ist es abhängig, in
welchem Umfang den Kostenträgern neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten belas-
tet werden. Bleibt die Gesamtsumme der Kosten in Kostenarten- und Kostenträgerstückrechnung

Abb. 1.13: Systematik der Kostenrechnung
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unverändert, d. h., werden sämtliche Kosten vollständig auf die produzierten Leistungen weiter-
verrechnet, so spricht man von Vollkostenrechnungssystemen, die entweder auf Istkosten
oder auf Plankosten (starre bzw. flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis) beruhen kön-
nen.
Die Teilkostenrechnungssysteme kennen verschiedene Ausprägungen. Im System der

Grenzkostensteuerung (Direct Costing) werden nur die beschäftigungsvariablen Kosten auf die
Produkte verrechnet, während die Fixkosten als ausschließlich zeitabhängige Periodenkosten be-
handelt werden. Da sich der Periodenerfolg in einem Schritt als Differenz des gesamten Deckungs-
beitrags als Umsatz abzüglich der variable Kosten und den Fixkosten ergibt, bezeichnet man diese
Rechnung auch als einstufige bzw. summarische Deckungsbeitragsrechnung. Als Erweiterung die-
ses Systems wird in der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung der Fixkostenblock in mehrere
Kostenblöcke unterteilt und die Fixkosten in einer differenzierten Hierarchie jeweils den Bezugs-
größen zugerechnet, für die sie sich gerade noch als Einzelkosten erfassen lassen. So können z. B.
Unternehmensfixkosten, Bereichsfixkosten und Produktfixkosten unterschieden werden.
Eine Weiterentwicklung des Vollkostenrechnungssystems im Hinblick auf die verursachungs-

gerechte Erfassung und Zurechnung von Gemeinkosten stellt die prozessorientierte Kosten-
rechnung (Activity Based Costing) dar. Hier werden die Teil- und Gesamtprozesse der betriebli-
chen Wertschöpfung als Treiber der Gemeinkosten in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt
(vgl. Coenenberg/Fischer/Günther [2016]; Cooper/Kaplan [1988]).

E. Harmonisierung oder Differenzierung von internem
und externem Rechnungswesen

Aufgrund der unterschiedlichen Zwecke von primär extern orientiertem Jahresabschluss und pri-
mär intern orientierter Kostenrechnung erscheint es als ganz selbstverständlich, dass beide Rech-
nungen sich erheblich auseinanderentwickelt haben. Aufwendungen und Erträge als die Rechen-
größen der Bilanzrechnung unterscheiden sich folglich von den Kosten und Leistungen als den
Rechengrößen der Kostenrechnung. Deshalb werden sich ebenfalls der Jahresüberschuss und das
Betriebsergebnis voneinander unterscheiden, obwohl beide Maße den »Erfolg« des Unternehmens
darstellen. Die zum Teil gravierenden Unterschiede in den intern generierten und extern kommu-
nizierten Zahlen haben zu einer Glaubwürdigkeitskrise des Rechnungswesens geführt. Externe In-
vestoren wollen über die Erfolgskennzahlen informiert werden, die der internen Steuerung die-
nen. Führungskräfte nehmen interne Steuerungskennzahlen als unglaubwürdig wahr, wenn sie
von den extern berichteten Erfolgsdaten erheblich abweichen. Deshalb wird in der Wissenschaft
wie in der Praxis intensiv diskutiert, ob das interne kalkulatorische Rechnungswesen und das ex-
terne bilanzielle Rechnungswesen einander angenähert werden können (vgl. Coenenberg [1995];
Schweitzer/Küpper [2011]; Küting/Lorson [1998]; Ziegler [1994]).
Die Zweiteilung des Rechnungswesens führt zudem zu vielfältigen Mehrarbeiten und damit er-

höhtem Aufwand. Vor allem in kleineren und mittelständischen Unternehmen liegen deshalb zu-
meist keine ausgefeilten Controllingsysteme vor. Allerdings stellt auch das externe Rechnungswe-
sen gleichzeitig ein Instrument der Unternehmenssteuerung dar. Aber auch in vielen Großunter-
nehmen ist mehr und mehr ein Trend zur Vereinheitlichung der beiden Teilsysteme zu verzeich-
nen. Die zunehmende Dezentralisierung durch Bildung ergebnisverantwortlicher Unternehmens-
einheiten machte es erforderlich, die Frage nach dem Erfolgsmaßstab für die Unternehmensein-
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heiten – auch unter Berücksichtigung der Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit – neu
zu überdenken. Dies liegt zum einen an der Problematik der Rechtfertigung unterschiedlicher Er-
gebnisgrößen in der Kommunikation auf Geschäftsbereichsebene. Zum anderen zeigt die Globali-
sierung der Wirtschaft, dass die Steuerung internationaler Konzerne ein weltweit einheitliches
Rechnungswesen erfordert, da die Unterschiede in nationalen Rechnungslegungsnormen eine un-
überschaubare Vielfalt von Einfluss- und Interpretationsmöglichkeiten für betriebliche Steue-
rungsgrößen mit sich bringt. Die Notwendigkeit zur Vereinheitlichung des Rechnungswesens be-
steht damit sowohl auf interner als auch auf externer Ebene der Rechnungslegung, da multinatio-
nale Unternehmen meist so organisiert sind, dass die Tochterunternehmen als rechtlich selbst-
ständige Einheiten geführt werden, die als solche auch Jahresabschlüsse publizieren müssen.
Will man nun nach Konvergenz bzw. Divergenz von internem und externem Rechnungswesen

fragen, so lassen sich idealtypisch drei Dimensionen einer Konvergenz des internen- und ex-
ternen Rechnungswesens unterscheiden – nämlich Gegenstand, Grad und Richtung der Anpas-
sung (vgl. Abb. 1.14).

Die Dimension »Gegenstand der Anpassung« legt fest, ob eine ganzheitliche Harmonisierung aller
Instrumente des Rechnungswesens angestrebt wird oder ob lediglich ausgewählte Teilbereiche,
d. h. einzelne Rechnungen, vereinheitlicht werden sollen. Die Dimension »Grad der Anpassung«
gibt demgegenüber Aufschluss über das beabsichtigte Übereinstimmungsniveau. Im Mittelpunkt
steht die Frage: Wird eine vollständige Angleichung i. S. einer Identität oder nur eine partielle An-
näherung i. S. einer Verminderung der Differenzen der einbezogenen Rechnungen angestrebt?
Schließlich klärt die Dimension »Richtung der Anpassung«, ob bei der inhaltlichen Ausgestaltung
der Konvergenz entweder der externe oder der interne Teilbereich des Rechnungswesens eine do-
minante Stellung einnimmt. Die Ansätze und Verfahren des jeweils nicht vorherrschenden Zwei-
ges werden entsprechend modifiziert und neu ausgerichtet. Zwischen diesen beiden Extrema sind
selbstverständlich auch Zwischenlösungen mit beiderseitigen Anpassungen denkbar.

Abb. 1.14: Dimensionen einer Konvergenz des internen und externen Rechnungswesens
(vgl. Küting/Lorson [1998], S. 487)
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In Bezug auf die erste Dimension, nämlich den Gegenstand der Anpassung, ist klar: Wegen
der Zweckpluralität von externem und internem Rechnungswesen kann sich die Forderung nach
Konvergenz beider Systeme nur auf diejenigen Teile der externen und der internen Unterneh-
mensrechnung beziehen, die im Wesentlichen zweckidentisch sind (vgl. Abb. 1.15). Die auf die Ent-
scheidungsunterstützungsfunktion bezogenen speziellen kostenrechnerischen Planungsrechnun-
gen sowie die auf die Zahlungsbemessungsfunktion gerichteten Einzelbilanzen und Steuerbilan-
zen scheiden als Gegenstände einer Vereinheitlichung von externem und internem Rechnungswe-
sen aus. Auf die Zahlungsbemessungsfunktion gerichtete Bilanzen sind auf Billigkeits- und Objek-
tivierungsgrundsätze gerichtet und sind damit von vornherein für unternehmerische Steuerungs-
zwecke untauglich. Andererseits sind kostenrechnerische Entscheidungsrechnungen auf detail-
lierte Objekte wie Produkte, Kunden und Prozesse gerichtet, fragen nach Ursache-Wirkungs-Rela-
tionen und wollen Entscheidungen für zeitlich und sachlich begrenzte Entscheidungsfelder
fundieren. Hier bedarf es spezieller Instrumente wie Deckungsbeitragsrechnung, relative Einzel-
kostenrechnung oder Prozesskostenrechnung und wertorientierter Kostenansätze in Form von Op-
portunitätskosten, die sich mit der bilanziellen Erfolgsermittlungsfunktion nicht verbinden
lassen.

Informationen für Entscheidungsrechnungen können streng genommen nicht durch ein laufendes
Rechnungswesen mit einheitlichen, gesetzlich oder anderweitig normierten Messkonzepten be-
reitgestellt werden, da sowohl die relevanten Entscheidungsobjekte als auch die jeweiligen Ergeb-
niswirkungen letztlich fallweise bestimmt werden müssen, um die Qualität der gefundenen Nähe-
rungen zu gewährleisten. Die Entscheidungsunterstützungsfunktion stellt damit also eine originä-
re Vorbehaltsaufgabe des zusätzlich zum externen Rechnungswesen erstellten und frei gestaltba-
ren internen Rechnungswesens dar. Sie kann nicht Gegenstand einer etwaigen zweckmäßigen
Konvergenz im Rechnungswesen sein.
Die auf die Verhaltenssteuerung gerichtete Kontrollfunktion der Kosten- und Leistungsrech-

nung scheint demgegenüber bessere Anknüpfungspunkte für eine Annäherung mit dem externen

Abb. 1.15: Gegenstand der Anpassung von internem und externem Rechnungswesen
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Rechnungswesen zu bieten. Im Rahmen dieser Funktion geht es zum einen um die Überprüfung
der Planrealisation von Entscheidungen, welche von der kontrollierenden Instanz selbst getroffen
wurden. Zum anderen hat sie die Überwachung von Dispositionen untergeordneter Instanzen zu
ermöglichen.
Hierin zeigt sich die Analogie zur Informationsfunktion im externen Rechnungswesen. Im Ge-

gensatz zu den hauptsächlich auf die Erfüllung der Zahlungsbemessungsfunktion gerichteten Ein-
zel- (HB I) und Steuerbilanzen versucht die Informationsfunktion allgemeinere Informationsinter-
essen über die wirtschaftliche Gesamteinheit »Konzern« bzw. seine einzelnen wirtschaftlichen Ein-
heiten zu befriedigen und damit auch einer Kontrolle zugänglich zu machen. Über die Informatio-
nen zur Ausschüttungs- und Steuerbemessung hinaus wünschen alle Adressaten des externen
Rechnungswesens »möglichst verlässliche und aussagefähige Beurteilungsmaßstäbe über die fi-
nanzielle und wirtschaftliche Situation des Unternehmens, um Ausmaß und Sicherheitsgrad der
zu erwartenden Zielrealisation ihrer Beteiligung am Unternehmen abschätzen zu können«
(Coenenberg [1995], S. 2078). Auf der Seite des externen Rechnungswesens wurde die Informati-
onsfunktion vor allem in den Regelungen zum Konzernabschluss umgesetzt. Insofern bietet sich
der Konzernabschluss bzw. die auf einer einheitlichen Grundlage erstellte Handelsbilanz II (HB II)
als Ausgangsbasis für eine Konvergenz an.
Abschließend bleibt die Frage nach der zweckmäßigen Richtung der Konvergenz zu stellen.

Soll das interne Rechnungswesen an die Standards der externen Rechnungslegung angepasst wer-
den oder ist auch umgekehrt denkbar, dass die externe Rechnungslegung sich an den Anforde-
rungen interner Steuerung orientiert? Die grundsätzlichen Richtungen sind in Abb. 1.16 zusam-
mengefasst.

Unter der Voraussetzung, dass man die gegenwärtig verbindlichen Rahmenbedingungen der
Rechnungslegung als gegeben ansieht (de lege lata-Gesichtspunkt), erscheint für die an einer Kon-
vergenz interessierten Unternehmen lediglich die Ausrichtung des internen Rechnungswesens an
der Informationsfunktion des externen Rechnungswesens als kurzfristige Option realisierbar. 

Abb. 1.16: Annäherungsrichtungen von internem und externem Rechnungswesen

normierter externer
Informationsfunktion

Ausrichtung des
internen Rechnungs-

wesens an ...

steuerungsorientierter
interner Kontrollfunktion

Ausrichtung des
externen Rechnungs-

wesens an ...

Kurzfristige Option:

Langfristige Option:



E. Harmonisierung oder Differenzierung von internem und externem Rechnungswesen 31

Angesichts neuer Entwicklungen in den Bilanzierungsstandards (de lege ferenda-Gesichts-
punkt) scheint zunehmend aber auch die Umkehrrichtung denkbar. Insbesondere ist zu erwarten,
dass die Rechnungslegungsstandards i. S. einer steuerungsgeeigneten Ausgestaltung zunächst auf
Ebene des Konzernabschlusses weiterentwickelt werden. Unter einer langfristigen Perspektive
wäre es deshalb denkbar, eine Änderung der Grundsätze und Einzelvorschriften des externen
Rechnungswesens zur Erfüllung der Anforderungen des internen Rechnungswesens anzustreben.
Den externen Adressaten werden bei diesem intern dominierten Konvergenzmodell insbesondere
solche (natürlich stark aggregierten) Informationen zur Verfügung gestellt, die hinsichtlich Ansatz
und Bewertung auch Bestandteil der betriebsinternen Berichterstattung an die jeweiligen Unter-
nehmensverantwortlichen sind.
In der US-amerikanischen Rechnungslegung spricht man in diesem Zusammenhang auch vom

sog. »management approach«. So ist in Zukunft zu erwarten und zu hoffen, dass im Rahmen der in-
ternationalen Fortentwicklung der Vorschriften zur externen Rechnungslegung vermehrt Infor-
mationen bereitgestellt werden, die auch aus Sicht der Unternehmensführung zur Bewertung der
»Unternehmensperformance« Relevanz besitzen.
Anders als beim internen Rechnungswesen unterliegen das externe Rechnungswesen und die

daraus gewonnenen veröffentlichten Informationen der Notwendigkeit der externen Überprüf-
barkeit und sind deshalb gesetzlich geregelt. Nach dem Überblick über das betriebliche Rech-
nungswesen folgen nun die rechtlichen Regelungen.
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2. Kapitel: Rechtliche Grundlagen

Buchführungs- und Bilanzierungsregeln sind historisch gewachsen und reflektieren die sich wan-
delnden Interessenlagen und Zielsetzungen. Deshalb ist ein kurzer Streifzug durch die Geschichte
von Buchführung und Bilanzierung hilfreich, um die an sie gestellten Erwartungen im Kontext ih-
rer Entstehung zu begreifen.

A. Historische Entwicklung 

Erste Rechnungsbücher, Vermögensaufstellungen und Konten finden sich bereits ca. 3.000 v. Chr.
in Ägypten und Mesopotamien. Auch im römischen Reich waren Bankiers bereits zur Rechnungs-
legung verpflichtet. Das heute übliche System der doppelten Buchführung wurde in den oberitali-
enischen Handelsstädten Genua und Venedig praktiziert und im Jahr 1494 von dem Franziskaner-
mönch Luca Pacioli umfassend dargestellt.

Die Geschichte der Rechnungslegung in Deutschland (vgl. Abb. 2.1) soll im Folgenden knapp dar-
gestellt werden (hierzu ausführlicher Coenenberg/Haller/Schultze [2021], 1. Kapitel). Von großen
Unternehmen im frühen 16. Jahrhundert, wie z. B. dem der Fugger, wurden Bücher geführt und
gelegentlich Abschlüsse erstellt, um eine Übersicht über das Geschäft zu bekommen. Der Jahres-
abschluss diente als Informations- und Controllinginstrument für den Unternehmer. Mit der
Verankerung der Buchführungspflicht im Jahre 1673 im Ordonnance de Commerce und fast 200
Jahre später im Jahre 1861 im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch gewinnt die Buchfüh-

Abb. 2.1: Historische Entwicklung der Bilanzzwecke

1511 bis 1579 Fugger
Buchhaltung und Bilanz als Controllinginstrument

1673 Ordonnance Commerce / 1861 Allgemeines Deutsches HGB
Buchführung und Bilanzierung als Instrument der Gläubigersicherung durch Dokumentation und 
Selbstinformation

ab 1874 Gesetz zur Einkommensbesteuerung
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die einkommensteuerliche Gewinnermittlung

1931/1937 Aktiengesetz
Bilanzierung als Instrument der Gläubigersicherung durch Ausschüttungsbegrenzung und Information nach 
außen

1965 Reform des Aktiengesetzes
Bilanzierung als Instrument der Gläubigersicherung und Aktionärssicherung durch Verbesserung der 
Information und Wahrung von Ausschüttungsinteressen

1969 Publizitätsgesetz
Bilanzierung als Instrument der Sicherung von Interessen der Öffentlichkeit durch verbreiterte 
Unternehmenspublizität

1985 Bilanzrichtliniengesetz
Bilanzierung als Instrument verstärkter Sicherung von Gläubiger- und Eigentümerinteressen

1998 Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz
Befreiender Konzernabschluss nach US-GAAP oder IFRS für börsennotierte Unternehmen als Instrument der 
Kommunikation mit dem internationalen Kapitalmarkt

2004 Bilanzrechtsreformgesetz
Übernahme der EU-Verordnung aus dem Jahr 2002: Verpflichtung zur Erstellung des Konzernabschlusses 
kapitalmarktorientierter Unternehmen nach IFRS ab 2005

2009 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
Weiterführende Internationalisierung des HGB, Abschaffung von Wahlrechten und der Umkehrmaßgeblichkeit, 
Deregulierungen und Erleichterungen


